
Beitragsordnung

Preiskategorien 

1       Passive Mitgliedschaft: Jahresbeitrag: 52,– €, ermäßigt1 47,– €. (Kategorie 1)

2       Aktive Mitgliedschaft: Zusätzlich fallen Kursbeiträge an für die Teilnahme an 

den regulären, wöchentlichen Kurseinheiten (Wochenkurse). Folgende 
(weitere) Kategorien stehen zur Wahl: 

a. Buchung einer Kurseinheit2
 pro Woche: 

 42,– € / Monat, ermäßigt 38,– €. 

b. Buchung von zwei Kurseinheiten pro Woche: 
 68,– € / Monat, ermäßigt 61,– € 

c. Buchung von mehr als zwei Kurseinheiten pro Woche (Flatrate): 
75,– € / Monat 

d. Die Superflex-Zehner-Karte für 150,– €, ermäßigt 135,– € 
enthält zehn Kurseinheiten: Es kann jede beliebige Kurseinheit in 
beliebigen Turni besucht werden. Die Superflex-Karte ist 16 Monate 
gültig.

e. Die Buchung einzelner Kurseinheiten ist zum Preis von je 11,– € möglich, 
sofern das Mitglied eine der obigen Angebote verbindlich gebucht hat.

3     Einmaliges Sonderangebot für Nicht-Mitglieder:
Supergünstige Schnupper-Dreier-Karte für nur 30,– €, ein Monat gültig, 
ebenfalls jede beliebige Kurseinheit ist buchbar. Buchung weiterer 
Kurseinheiten nur im Rahmen einer Mitgliedschaft möglich.

4     Für die Teilnahme an irregulären Workshops fallen extra Gebühren an. Die 

Preise sind den aktuellen Infos der Vereins-Website www.tarab-online.de 
und/oder ggf. aktuellen Flyern zu entnehmen. Teilnahme ist für Mitglieder (zu 
Vorzugspreisen) sowie für Nicht-Mitglieder möglich. 

1Ermäßigungen erhalten Schüler*innen, Student*innen, Auszubildende bis zum 25. Lebensjahr, 
Arbeitssuchende und Alleinerziehende. Mittels Vorlage geeigneter Dokumente ist ein 
entsprechender Nachweis zu erbringen.

2Eine Kurseinheit dauert 90 Minuten
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http://www.tarab-online.de/


TARAB-Joker

Wer Kurse der Kategorien 2 a und b gebucht hat, erhält zusätzlich pro Jahres- 
quartal zwei TARAB-Joker: Bei Verhinderung des Mitgliedes (z. B. Urlaub, berufliche 
Gründe, Krankheit) ist das kostenfreie Ausweichen auf eine beliebige andere 
Kurseinheit gestattet, sofern die beabsichtigte Nicht-Teilnahme spätestens
24 Stunden zuvor der*dem Kursleiter*in oder einem Vorstandsmitglied angezeigt 
wurde. 

Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen regulären gebuchten Wochenkurs, so 
kann das Mitglied zudem ersatzweise kostenfrei pro Jahresquartal eine andere 
Kurseinheit seiner Wahl buchen. 

Änderung der Wochenkurse

Wegfall oder zeitliche Verlegung gebuchter Wochenkurse der Kategorien 2 a und 
2 b berechtigt das Mitglied zur

a) Umbuchung auf einen anderen Wochenkurs oder 

b) Umwandlung in eine passive Mitgliedschaft.
     Bereits im Voraus bezahlte Kursbeiträge werden gutgeschrieben. 

Ausfall der*des Kursleiter*in 

Bei Verhinderung / Ausfall der*des Kursleiter*in (außerhalb der Ferien- und 
Urlaubstage) sorgt der Verein für eine Ersatzlehrkraft. Steht keine Ersatzkraft zur 
Verfügung, ist das Ausweichen auf eine beliebige andere Kurseinheit möglich. 

Vereinsferien und Urlaubstage 

Das TARAB macht pro Jahr 10 Werktage Ferien vor Jahresende. Weitere sechs 

Urlaubswochen pro Kalenderjahr legen die Kursleiter*innen jeweils individuell fest. 
Während der Urlaubswochen der*des Kursleiter*innen sind die Mitglieder 
berechtigt, auf andere Kurseinheiten auszuweichen. 
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Zahlungsmodalitäten

(1) Die Beiträge der Kategorien 1 und 2 a bis c sind zahlbar im Lastschrift-
verfahren, durch Überweisung oder in bar jährlich, vierteljährlich oder 
monatlich, Fälligkeit zum 1.01., 1.4., 1.07., und 1.10. des Jahres; erstmalig im 
Folgemonat der Aufnahme. 

(2) Die Superflex-Zehner-Karte (Kategorie 2 d) und die Schnupper-Dreier-Karte 
(Kategorie 3) ist jeweils vollständig im Voraus zu zahlen bar oder per 
Überweisung.

(3) Die Beiträge für einzelne Zusatz-Kurseinheiten (Kategorie 2 e) sind in bar am 
Tag des Kurses zu zahlen.

(4) Workshop-Gebühren (Kategorie 4) sind im Voraus per Überweisung oder per 
Barzahlung zu entrichten.

(5) Die Kursteilnehmer verpflichten sich – soweit möglich – im Falle einer 
Verhinderung (z. B. Krankheit, berufliche Gründe) dies der*dem Kursleiter*in 
oder einer der Vereinsvorsitzenden frühstmöglich, spätestens jedoch 24 
Stunden zuvor mitzuteilen. Bei verspäteter Absage einer Kurseinheit der 
Kategorien 2 d und e, 3 und 4 ist die volle Gebühr für die verpasste Kurseinheit
zu entrichten.

(6) Sofern Gebühren von der Bank erhoben werden (z. B. keine Deckung, Konto-
abmeldung, geänderte Kontonummer, Widerruf usw.) sind diese Gebühren 
zusätzlich zum Beitrag als Beitragsschuld durch das Mitglied bzw. den/die 
gesetzlichen Vertreter*in zu zahlen.

(7) Bei einer Beitragszahlung als Rechnung oder per Dauerauftrag gilt eine 
Nachweispflicht für die Zahlung nur beim Mitglied. Liegt kein Nachweis vor, so
gelten die genannten Beitragsforderungen.

(8) Bei einem Verzug von mehr als 28 Tagen erfolgt eine Mahnung. Für den 
dadurch entstandenen Verwaltungsaufwand wird eine Gebühr von 3,00 € 
erhoben.

(9) Änderungen der Beitragsordnung vorbehalten.
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